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Kommiffion für ©rhaltung ber ^iftorijcEjen unb fünft*
lerifdjen ®enfmäler tourbe ber neue ©locfenturm
feierlich eingeroeilft, ber einen mefentticljen Seftanbteil
bei mit bebeutenben Seiträgen bei Sunbei unb bei
Kanton! oon ©runb auf refiaurierten Stab trat!*
laufe! bilbet. ®ie Projette unb ?ßläne für ben einen
unb für ba! anbere ftnb oon bem Mannten Strdjiteften
unb Maler $ alio ni, profeffor am Kantonllpzeum,
aulgearbeitet morben unb entfpredjen nadj ähtfidji ber
^adSjejperten bureau! ben Énforberungen eine! ber*

artigen mittelaltertid^en ©ebäubel. ®a anberfeitl ber
Urheber bie 3iulfü|rung ftet! bi! in! fleinfie beaufftd)*
tigte, barf man fidf) barauf oertaffen, baß ber jtolje
32 m |o|e ©locfenturm roie ba! |>auptgebäube einen
impofanten ©Inbrucf nid^t oerfe|Ien merben.

©tabtbe|örbe unb Sürger ftnb feit fahren löblich
beftrebt, in bauliclpfünfilerifcher Sezteßung bie Kanton!*
lauptftabt zu oerf^önern; fie bringen bie'baju erforber*
ließen ©elbopfet man môdjie faft fagen mit gteube.
3um Semetfe |iefür fei |tngemiefen auf bie prächtige
SReftauration bei Kafieß! Sctncpz ober Montebeßo, bie
bei SRegierunglgebäube! (beibe ebenfaü! mit fräftiger
Unterftüßung oon feiten bei Sunbei unb bei Kanton!),
ber ßteubau ber fantonaten £>anbellfchule, be! ©erichi!*
fi|el, ber Serftcherunglgefeßfäjaft „Sa ©eneooife", ber
ftatttid)en Sturn* unb Kon§ert|aüe, be! ©tabtt|eater!
unb einiger reijenben Siüen (mieberum nach Qeidjnungen
unb unter ber Seitung îallonil). 3« aüebem fommt
in näcßfter 8ufunft |inju auf Koften ber ©ibgenoffen*
ft^aft ba! große poft*, Telegraphen* unb Telephonge*
bäube, beffen ©cricßtung bereit! feit fahren ein für 23er*

roaltung unb Seoölfermtg unabmeüliche! Sebürfnil ge=
morben ift. („SR. 3- 8-")

Sie ftmtitiitrit I« 3«tt 1924.
31«! bem bei ©djtoeis* gtastmeiftevOetOattbcO.

8n ber oerfloffenen Serictjisperiobe |at ftdj im aß*
gemeinen eine lebhaftere Sautätigfeit entwickelt all in
ben legten fahren. 2t« einzelnen Drten, inlbefonbere
in Stäbten unb inbuftrießen 3®ntren ber beutfcfjen
Schweiz erreichte bie Sefcfjäfiigung teilmeife bie ^ntenfität
ber beften Sorfneg!ja|re. Sluct) in länblichen
©egenben fieigerte jte fidj gegenüber ben Sorjahren, ohne
aber |ier bie normale ©renje gu übergreifen. dagegen
|errfd|ten in ben grembenorten, in ben ©egenben ber
Stictereiinbuftrie unb faft im ganzen ©ebiete ber ©eft*
fd|roeij no© immer mißliche Serhällniffe.

®ie teilmeife ©ieberbelebung ber Sautätigfeit ent*
fällt in ber fmupifache auf ben ©ohnunglbau,
tiefer hat an oieien Drten einen lebhaften Siufßhwung
genommen, ber aüerbing! in ber zweiten Qahrelhälfte
mieber etwa! prüdtging. ®er ©ohnungsbebarf fdheint
momentan im allgemeinen gebecît ju fein. Troß*
bem ift biefe! überaul ernfte problem noch niß)t gelöfi.
Qeber Sadjoerftanbige unb objefüoe Seobacljter ber Ser*
hältniffe mirb zur Überzeugung gelangen muffen, baß ber
Sßohnunglbau heute auf einet fünftltcßen unb barum
untpirtf^afili^en ©runblage beruht. ®urd| ben gefeßlichen
Mieterfcßiil hat man bie rechtzeitige iKnpaffung ber $aul*
unb Mtetpreife an bie neuen ©ertoerhältniffe gehinbeü unb
bamit bie prioate, auf natürliche 5fonomtf4e ©rwägungen
berußenbe Sautätigfeit aulgef galtet, ©eil fie one©
öffentliche Maßnahmen in feiner SBetfe rrfeßt werben
îonnte, mußte es p einer großen Ärift! auf bem
SBbhnunglmarlte fommen. Suttb, Kantone unb ®e=
metnben opferten gemaltige ©ummen, um bie normale
Situation mieber herpfteßen, aber fie erteilten ben

nießt, weil fie .bie MUtohcfung ber ptioaten ®ätig=

feit burdh älufredhterhaltung ber Slulnahmegefeßgebung
hlnberten unb weil insmifeßen bie ißreilbifferenj Z5üife§en
ben alten unb neuen Käufern fieß noch oergrößert haüe-
©enn bie mittfcijaftliclje Sernunft rtid^t enbltdf über
polittfche ©<hlagtoorie fiegt unb bie ooüe Seroegungl*
fretheit fterftellt, bleibt ber ©ohnunglbau no«h lange
ein ungelöfte! Problem.

Slber auc| nadj ^erftellung biefer roirtfdhaftlidhen
Freiheit bleiben ©«hœierigïeiten genug übrig. ®ie gefeß*

lic|e ©onberbehar.blung be! ^aulbefiße! hat bie früher
f^on norhanbene Senbenj. auf 3urü(fjiehung be! Kapital!
au! bem Ippothefengefcßäft geftärft. ®ie Korreftur biefer
Situation foßte unfere! ©radjten! naih pet fRi^tungen
hin erfolgen, ©tnntal mären bie öffentlichen Sermaltungen
anzuhalten, ihre 9îeferoeanlageti hauptfac|tt^ in f>gpo*
thefartiteln ju ma^en. ®ie Sdhmeijetifche Unfaü*
oerfi^erunglanftalt j. S. hatte ©nbe 1923 oon 142 Mil*
lionen Steferoe* unb ®ecfungüapitalien bloß 24 Mißtönen
ober 17 ®/o in ^»ppothefartiteln, tuahrenb bie prioaten
Serfiî|erung!gefeUfchaften bi! auf ca. 40 % gehen. 9luc!j
bie oerfügbaren Kaffabeftänbe ber Öffentlichen S3er=

maltnngen fönnten in inbirefter ©eife bem ^ppothefar*
frebtt helfen, menu fie al! furzfrifitge! ©elb ben
§ppothefar*3nftituten für bie laufenden Sebürfntffe pr
Serfügung gefieüt mürben, ©tätiger ift inbeffen bie

Siabilifierung bel Çppothefarmarfte! innert oer*
nünftigen ©renzen, aber ohne gefeßlichen 3®<M0- Sei
ber heutigen Drbnung ift biefe relatioe ©leichmäßigfeit
nic|t mögliö), meil bie einzelnen Saufen nicht ftarf genug
finb, bem ®rucfe be! ©elbmarfte! zu miberftehen. ®iefe
Kraft hätte nur ein zentrale! $nftitut, weldjel auf
längere Perioben htnau! bilponieten unb bamit fene!
©lei^gemicht fdjaffen fönnte, ba! ber ^gpothefarfrebit
unbebtngt benötigt, ©etabe in Kr Ifen Zeiten mürbe f^on
ba! Seftehen einer zentralen Çgpot|efenbanf all
Seruhigung bienen ; fte formte mit ßiücfficht auf ihren
©huruïttr al! föhmeizerifshe §ppothefarzentrale auch ben
Sanbelfrebit im lullanb '(j. S. in Slmeriîa) pm 3lu§=

gleiche oon inneren Spannungen beffer au!nüßen all el
bei ber heutigen 3erfplttterung möglt^ ift. ®ie neuefte
Sorlage eine! ©efeijelentmurfe! für bie ^Regelung ber

Pfanbbriefaulgabe, foroeit fie in ber Öffenilichfeit
befannt gerootben ift, etfdheint al! bureau! ungenügenb.

VKRCII9iâiï*BHA-.C.BIBI.
£ISEN & STAHL

6LÜNM& PRÄZIS GEZOGEN. RUND.VIERKANT,5ECHSKAMÎ 6. ANDERE PROFILE

SPEZI ALQUALITÄT EN FüR SCHRAUBEN FABRIKAT ION FAÇONPREHEREI

blanke "3TAHLWELLEN.komprii-iiert oder abgedreht
slainkgewalztes BANDEISEN & BANDSTAHL

BIS ZU 300"Vrr> BREITE.

VERPACKUNGS - BANDEISEN
GROSSER AU Vi T tLLUHG SPR»L).> ffllWfi,tl.4AiMOLiAUiSI£i.LUNG BERN igiA

Im

Nr. 4 Msstr. fchweìz. Hsnbw -Zeiàmk („Meist-rdlê^ Z7

Kommission für Erhaltung der historischen und künst-
lerischen Denkmäler wurde der neue Glockenturm
feierlich eingeweiht, der einen wesentlichen Bestandteil
des mit bedeutenden Beiträgen des Bundes und des
Kantons von Grund auf restaurierten Stadtrats-
Hauses bildet. Die Projekte und Pläne für den einen
und für das ander« sind von dem bekannten Architekten
und Maler Talloni, Professor am Kantonslyzeum,
ausgearbeitet worden und entsprechen nach Ansicht der
Fachexperten durchaus den Anforderungen eines der-
artigen mittelalterlichen Gebäudes. Da anderseits der
Urheber die Ausführung stets bis ins kleinste beauffich-
tigte, darf man sich darauf verlassen, daß der stolze
32 m hohe Glockenturm wie das Hauptgebäude einen
imposanten Eindruck nicht verfehlen werden.

Stadtbehörde und Bürger sind seit Jahren löblich
bestrebt, in baulich-künstlerischer Beziehung die Kantons-
Hauptstadt zu verschönern; sie bringen die dazu erforder-
lichen Geldopfer man möchte fast sagen mit Freude.
Zum Beweise hiefür sei hingewiesen auf die prächtige
Restauration des Kastells Schwyz oder Montebello, die
des Regierungsgebäudes (beide ebenfalls mit kräftiger
Unterstützung von feiten des Bundes und des Kantons),
der Neubau der kantonalen Handelsschule, des Gerichts-
sitzes, der Versicherungsgesellschaft „La Genevoise", der
stattlichen Turn- und Konzerthalle, des Stadttheaters
und einiger reizenden Villen (wiederum nach Zeichnungen
und unter der Leitung Tallonis). Zu alledem kommt
in nächster Zukunft hinzu auf Kosten der Eidgenossen-
schaft das große Post-, Telegraphen- und Telephonge-
bände, dessen Errichtung bereits seit Jahren ein für Ver-
waltung und Bevölkerung unabweisliches Bedürfnis ge-
worden ist. („N. Z. Z.")

M MMWÄ i» Zchre im.
Ans dem Jahresbericht des Schweiz. BKKmeisterverbKAdes.

In der verflossenen Berichtsperiode hat sich im all-
gemeinen eine lebhaftere Bautätigkeit entwickelt als in
den letzten Jahren. An einzelnen Orten, insbesondere
in Städten und industriellen Zentren der deutschen
Schweiz erreichte die Beschäftigung teilweise die Intensität
der besten Vorkriegsjahre. Auch in ländlichen
Gegenden steigerte sie sich gegenüber den Vorjahren, ohne
aber hier die normale Grenze zu überschreiten. Dagegen
herrschten in den Fremdenorten, in den Gegenden der
Stickereiindustrie und fast im ganzen Gebiete der West-
fchweiz noch immer mißliche Verhältnisse.

Die teilweise Wiederbelebung der Bautätigkeit ent-
fällt in der Hauptsache auf den Wohnungsbau.
Dieser hat an vielen Orten einen lebhaften Ausschwung
genommen, der allerdings in der zweiten Jahreshälfte
wieder etwas zurückging. Der Wohnungsbedarf scheint
momentan im allgemeinen gedeckt zu sein. Trotz-
dem ist dieses überaus ernste Problem noch nicht gelöst.
Jeder Sachverständige und objektive Beobachter der Ver-
Hältnisse wird zur Überzeugung gelangen müssen, daß der
Wohnungsbau heute aus einer künstlichen und darum
unwirtschaftlichen Grundlage beruht. Durch den gesetzlichen
Mieterschutz hat man die rechtzeitige Anpassung der Haus-
und Mietpreise an die neuen Werwerhältnisse gehindert und
damit die private, auf natürliche ökonomische Erwägungen
beruhende Bautätigkeit ausgeschaltet. Weil sie durch
öffentliche Maßnahmen in keiner Weise ersetzt werden
konnte, mußte es zu einer großen Krisis auf dem
Wohnungsmarkte kommen. Bund, Kantons und Ge-
meinden opferten gewaltige Summen, «m die normale
Situation wieder herzustellen, aber sie erreichten den
Zweck nicht, weil sie die Mitwirkung der privaten Tätig-

keit durch Aufrechterhaltung der Ausnahmegesetzgebung
hinderten und weil inzwischen die Preisdifferenz zwischen
den alten und neuen Häusern sich noch vergrößert hatte.
Wenn die wirtschaftliche Vernunft nicht endlich über
politische Schlagworte siegt und die volle Bewegungs-
freiheit herstellt, bleibt der Wohnungsbau noch lange
ein ungelöstes Problem.

Aber auch nach Herstellung dieser wirtschaftlichen
Freiheit bleiben Schwierigkeiten genug übrig. Die gesetz-

liche Sonderbehar.dlung des Hausbesitzes hat die früher
schon vorhandene Tendenz auf Zurückziehung des Kapitals
aus dem Hypothekengeschäft gestärkt. Die Korrektur dieser
Situation sollte unseres Trachtens nach zwei Richtungen
hin erfolgen. Einmal wären die öffentlichen Verwaltungen
anzuhalten, ihre Reserveanlagen hauptsächlich in Hypo-
thekartiteln zu machen. Die Schweizerische Unfall-
Versicherungsanstalt z. B. hatte Ende 1323 von 142 Mil-
lionen Reserve- und Deckungskapitalien bloß 24 Millionen
oder 17 °/o in Hypothekartiteln, während die privaten
Versicherungsgesellschaften bis auf ca. 40 °/o gehen. Auch
die verfügbaren Kassabestände der öffentlichen Ver-
waltungen könnten in indirekter Weise dem Hypothekar-
kredit helfen, wenn sie als kurzfristiges Geld den
Hypothekar-Instituten für die laufenden Bedürfnisse zur
Verfügung gestellt würden. Wichtiger ist indessen die

Stabilisierung des Hypothekar Marktes innert ver-
nünftigen Grenzen, aber ohne gesetzlichen Zwang. Bei
der heutigen Ordnung ist diese relative Gleichmäßigkeit
nicht möglich, weil die einzelnen Banken nicht stark genug
sind, dem Drucke des Geldmarktes zu widerstehen. Diese
Kraft hätte nur ein zentrales Institut, welches auf
längere Perioden hinaus disponieren und damit jenes
Gleichgewicht schaffen könnte, das der Hypothàrkredèt
unbedingt benötigt. Gerade in Krisenzeiten würde schon
das Bestehen einer zentralen Hypothekenbank als
Beruhigung dienen; sie könnte mit Rücksicht auf ihren
Charakter als schweizerische Hypothekarzentrale auch den
Landeskredit im Ausland (z, B. in Amerika) zum Aus-
gleiche von inneren Spannungen besser ausnützen als es

bei der heutigen Zersplitterung möglich ist. Die neueste

Vorlage eines Gesetzesentwurfes für die Regelung der

Pfandbriefausgabe, soweit sie in der Öffentlichkeit
bekannt geworden ist, erscheint als durchaus ungenügend.

VRNUV!
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3Jîit unferem ©otfchlage wirb freiließ bie weitere
©chroiengîeit betreffend bie zweite fpqpothef nicht behoben,
aber menigfienS würbe bie gefefjaffene ©nttaftung für bie

erfte fpqpoihef bie Unterbringung ber nachfolgenben
©riefe erleichtern. 3Bte biefen Sitein eine größere
Sicherheit unb bamit ein befferer .ftrebit befegafft werben
tonnte, ift ebenfalls eine noch ju löfenbe grage.

®er quantitatioen SBteberbelebung ber ©aufätigfeit
entfpriäjt nicht ihr wirtfchaftlicher ©rtrag.
Sßähtenb ber Arbeitslohn noch ca. 120—140 % unb
bie ©aumaterialien gegen 100 % über ben entfpredjenben
©orMegSanfähen flehen, finb bie ©aup reife höchftenS
80 % höher als 1914. 3Jiag auch einiges in ber AuS»

führung einfacher fein unb bie SRafdjine etwas menfdp
liehe Arbeitstraft oerbrängt haben, fo geigt biefe @egen=

überfteHung boäj ein zum Auffehen mahnenbeS ©ilb.
®a ber ArbeitSmartt oon bem ©rabe ber ©au»

tätigfeit abhängt, mieS berfetbe wäljrenb ber ©ericE)tS=

periobe etwelche Spannung auf. Unbeftiebigenb fte|en
bie ©erhältniffe in ©ejug auf bie ungelernten Arbeiter.
®ie Söhne oeränberten fidf im allgemeinen wenig, trot}
einer leisten Senbenj auf ©rhöhung ber bisherigen An»
fäfce. ®aS ©augewerbe hat noch immer Söhne, welche
bie Neuerung mehr wie ausgleichen, inbem bie effeftioe
©rhöhung ca. 25% über ben SeuerungSinbej fleht.
Unoerändert blieb in ber ©erichtSperiobe auch öie

Arbeitszeit, obwohl bie 50>@tunbenwodje in ben

©rojffiäbten für unfer ©ewerbe eine ungenügenb lange
©ommerSzeit bebeutet, ©in unerfreuliches Kapitel bilbet
baS ©ubmiffionSwefen. ®ie ?ßreisbrücferei hat
alle Drbnung aufgelöft unb ber fchlimmften ©pefulation
gerufen. 3Ber feine greife nach SRaffgabe ber ©or»
fdjriften unb ber ©elbftfoften auffteüt, wirb in ben feltenften
gälten auf ben 3ufc|lag rennen tonnen.

enlflfMi von Jfwtôgaragett Im $iäaif$®ets

aiôftiiqiiarlleretî.
(Sorrefponbenj.)

gut ©rganjung früherer 3RitteiIungen möge in biefern
©latte auch ein ©ntfeheib beê fRegternngSrates bon ©t,
©allen befannt gegeben werben:

©emäff ben ©orfchriften einer fiäbtifchen ©auorb»

nung finb gewerbliche Anlagen, beten ©etrieb burch
Sätm, ©auch, AuSbunfiung ober fonftwie bie Machbar»
fchaft beläftigen tonnte, in einerbeftimmten©aujonegäriz=
lief; Perboten unb in ben übrigen .gonen nur juläfftg, wenn
fie fo eingerichtet- werben, baff Uebelftänbe nic|t ein»

treten ober menigfienS auf ein SMinbefimafi befchränft
werben, ©ine Autofammelgarage, audh wenn fie lebtglich
ÜOHetbojen für ©riPatautoS enthalten unb wenn mit ihr
weber eine fReparaturroerfftätte, noch ein Sa^ameter»
betrieb Perbunben fein foö, ift zweifellos als gewerbliche
Anlage im ©inne ber erwähnten ©orfchrift zu betrauten;
ber.n es hanbelt [ich auch fyter um eine Anlage, in ober

mittelft ber ein ©ewerbe betrieben wirb, baS burch
Sarai, ©auch, AuSbunftung ober fonftwie bie Stach-

barfäjafi beläftigen tonnte. ®a8 äRinbeftmafj bon Uebel»

ftänben, baS nun in einer befiiraraten ©auzone zu
bulben ift, ift felbftberfiänblich berfchieben nach ber Sage
unb ©efdjaffenljeit be§ ©ritnbfiticfeS, auf bem ba§ @e=

werbe ausgeübt werben will, ferner nadj ber Umgebung
beS betreffenben ©tunbfiücfeS unb fobann auch nach
bem allgemeinen wirtfchaftlichen ©ebürftüS zur AuS»
übursg be» in grage ftehenbeu ©ewerbes. Sn biefern
©inne berbient nicht nur bie Madibarfchaft einer be»

ftimmien Siegenfchaft ben @^u| beg ©efefeS unb ber
©ehörbe, fonbern auch bie burdj bie ©rtimieUmig ber
Snbuftrie, be§ ©ewerbeS unb beS ©erfeht? notwenbig

gefieigerte wirtfchaftliche AuSnühung ber einzelnen
©runbftücte.

©eim Abwägen ber berfchiebenen Sntereffen ift ben

örtlichen ©erhältniffen meitgeljenb Meinung zu tragen.
@o tarnt eine Straffe, bezw. ein ©ebiet, in bem fich
ohnehin bie manigfaltigften ©emerbebetriebe befinden
(ßüferei, £afner» unb Schlofferwertftätten unb anbete
gewerbliche SSerfftätten), nicht als auSgefprocheneS ©John»
quartier, baS t}tnfic^ttic^ ber gulaffung bon geräufch»
Perurfachenben ©ewerben Anfpruch auf einen intenfiben
©(hufs erheben tönnte, betrachtet werben, 3n einem
folgen ©ebiet wirb man baher ben ©ewohnern, barunter
auch einer pribaten ÜMigionSgefetlfchaft, bie ihre gotteS»
bienfilichen |>anblungen in einem profanen §aufe bor»
nimmt, zumuten bürfen, einen geroiffen, burch
Werbebetrieb berurfachten Sarm in ben Sauf zu nehmen.

©ezüglich ber wirtfchaftlichen ©erhältniffe unb Mot»
wenbigteiten ift in ©etracht zu zi®d®u, ba| bie ©efieüung
bon Autofammelgaragen beim heutigen Automobilber*
tehr einem auSgefprochenen SebütfntS entfpricht. ®ie
ftarte Zunahme bon Automobilen bebingt auch &i® ®in»
richtung bon zmeämä|tgen Räumen für beren Unter»
bringung. Riebet ift eS wirtfchaftlicher, Sofale für etne
größere Anzahl bon gatfrzeugen zu fd^affen, als für
jeben SBagen einen befonberen 9îaum einzurichten. @o=

bann liegt eS in ber Àatur ber ©ache, baff folche ©am»
melgaragen im Innern ber ©tabt eingerichtet werben
muffen. ©S mürbe ben wirtfchaftlichen ©erhältniffen
bödtg wiberfprechen, wenn man folche ©aragen an bie
Peripherie ber ©tabt, abfeitS bon bewohnten ©ebieten,
bermeifen wollte.

Snbeffen hat ber Inhaber einer Autofammelgarage
bafür zu forgen, baß bie für bie Sßa<hbarf<haft läftigen
©inwirhtngen, gefcheljen biefe burch Särm, AuSbunfiun»
gen, burch ©erlehrëerfchmerniffe ober fonftwie, nach
ÜKöglichteit berminbert werben. Auch ift eS ©ache ber
loEalen Poltzeibehörbe, bem ©aragebefi^er burch ent»
fpcechenbe ©orfchriften biejenigen ©erpfïichtungen auf»
Zuerlegen, bie ein Uebermafs ber ©eläftigung äuSfchlie»
|en, h'®§u wirb inSbefonbere gehören, baß bie ©Sagen
auf ber Straffe nicht mährenb längerer ftehen
gelaffen unb bort inSbefonbere leine ^Manipulationen
borgenommen werben, bie Särm berurfachen (unnötige
gwrnfignale, Ausprobieren ber SMotoren unb bergl.)
ober ben ©ertetje mehr als nötig benachteiligen ober
gefähtben (Meintgen ober ^Reparieren ber ©Sagen, zu
rafcheS Ausfahren aus ber ©arage auf bie Strafe ufro.).

ftttrnestten feiler^aften Stimitü».
(Sorrefponbenj.)

®aS SRiffoerhältniS groif^ett 9!unbhoIzpreiS unb
©chnittwarenerlöS zwingt ben falMierenben Çolzhânbler
wie ben ©ägewertbefitser mehr wie früher, fdhon itn ©Balbe
baS no^ ftebenbe |>olj auf ©Bert» unb ©ebrau^Sfähig»
feit gu prüfen unb anjufpre^en. 3unädhfi muffen bie
geforberten A6meffungen ber au§ bem ©tamme h®tzu»
|ellenben ©auhölzer, bann aber auch ber fehlerfreie
äujfere beS einzelnen ©tammeS berüctfidhtigt wer»
ben. ®te innere ©ef^affenheit unb ïauglichteit beS
©aumeS wirb fowoht burch bie Axt beS ©obenS, auf
bem er gemachfen, als auch burch eine Anzahl oetfdjie»
bener ©ir.flüffe unb Umftänbe bebingt. Auf fanbtgem,
fieShaltigem, mit guter ©rbe oermifcf)tem ©tunbe' er»
wa^feneS ©aüholj ift fefter als fof^eS, baS auf fettem
©oben gewaefefen ift, ©ieinflöfte unb gelfen, bie mit
fruchtbarer ©rbe ausgefüllt finb, erzeugen im allgemeinen
baS befte ©auhalj. ®iefe Säume zei^nen fich utäft burch
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Mit unserem Vorschlage wird freilich die weitere

Schwierigkeit betreffend die zweite Hypothek nicht behoben,
aber wenigstens würde die geschaffene Entlastung für die

erste Hypothek die Unterbringung der nachfolgenden
Briefe erleichtern. Wie diesen Titeln eine größere
Sicherheit und damit ein besserer Kredit beschafft werden
könnte, ist ebenfalls eine noch zu lösende Frage.

Der quantitativen Wiederbelebung der Bautätigkeil
entspricht nicht ihr wirtschaftlicher Ertrag.
Während der Arbeitslohn noch ca. 120—140 °/o und
die Baumaterialien gegen 100 °/v über den entsprechenden
Vorkriegsansätzen stehen, sind die Baupreise höchstens
80 "/g höher als 1914. Mag auch einiges in der Aus-
führung einfacher sein und die Maschine etwas mensch-

liche Arbeitskraft verdrängt haben, so zeigt diese Gegen-
Überstellung doch ein zum Aussehen mahnendes Bild.

Da der Arbeitsmarkt von dem Grade der Bau-
tätigkeit abhängt, wies derselbe während der Berichts-
periods etwelche Spannung auf. Unbefriedigend stehen
die Verhältnisse in Bezug auf die ungelernten Arbeiter.
Die Löhne veränderten sich im allgemeinen wenig, trotz
einer leichten Tendenz auf Erhöhung der bisherigen An-
sätze. Das Baugewerbe hat noch immer Löhne, welche
die Teuerung mehr wie ausgleichen, indem die effektive
Erhöhung ca. 25 °/o über den Teuerungsindex steht.
Unverändert blieb in der Berichtsperiode auch die

Arbeitszeit, obwohl die 50-Stundenwoche in den
Großstädten für unser Gewerbe eine ungenügend lange
Sommerszeit bedeutet. Ein unerfreuliches Kapitel bildet
das Submissionswesen. Die Preisdrückerei hat
alle Ordnung aufgelöst und der schlimmsten Spekulation
gerufen. Wer seine Preise nach Maßgabe der Vor-
schriften und der Selbstkosten aufstellt, wird in den seltensten

Fällen auf den Zuschlag rechnen können.

SîtMMg VW HMGMAgêN W §MMÄW
WàqmMêsêK.

(Korrespondenz.)

Zur Ergänzung früherer Mitteilungen möge in diesem
Blatte auch ein Entscheid des Regierungsrates von St.
Gallen bekannt gegeben werden:

Gemäß den Vorschriften einer städtischen Bauord-
nung sind gewerbliche Anlagen, deren Betrieb durch
Lärm, Rauch, Ausdunstung oder sonstwie die Nachbar-
schaft belästigen könnte, in einer bestimmten Bauzone gänz-
lich verboten und in den übrigen Zonen nur zulässig, wenn
sie so eingerichtet werden, daß Uebelstände nicht ein-
treten oder wenigstens auf ein Mindestmaß beschränkt
werden. Eine Autosammelgarage, auch wenn sie lediglich
Mietboxen für Privatautos enthalten und wenn mit ihr
weder eine Reparaturwerkstätte, noch ein Taxameter-
betrieb verbunden sein soll, ist zweifellos als gewerbliche
Anlage im Sinne der erwähnten Vorschrift zu betrachten;
denn es handelt sich auch hier um eine Anlage, in oder
mittelst der ein Gewerbe betrieben wird, das durch
Lärm, Rauch, Ausdunstung oder sonstwie die Nach
barschast belästigen könnte. Das Mindestmaß von Uebel-
ständen, das nun in einer bestimmten Bauzone zu
dulden ist, ist selbstverständlich verschieden nach der Lage
und Beschaffenheit des Grundstückes, auf dem das Ge-
nu rbe ausgeübt werden will, ferner nach der Umgebung
des betreffenden Grundstückes und sodann auch nach
dem allgemeinen wirtschaftlichen Bedürfnis zur Aus-
Übung des in Frage stehenden Gewerbes. In diesem
Sinne verdient nicht nur die Nachbarschaft einer bs-
stimmten Liegenschaft den Schutz des Gesetzes und der
Behörde, sondern auch die durch die Entwicklung der
Industrie, des Gewerbes und des Verkehrs notwendig

gesteigerte wirtschaftliche Ausnützung der einzelnen
Grundstücke.

Beim Abwägen der verschiedenen Interessen ist den

örtlichen Verhältnissen weitgehend Rechnung zu tragen.
So kann eine Straße, bezw. ein Gebiet, in dem sich

ohnehin die mänigfaltigsten Gewerbebetriebe befinden
(Käserei, Hafner- und Schlosserwerkstätten und andere
gewerbliche Werkstätten), nicht als ausgesprochenes Wohn-
quartier, das hinsichtlich der Zulassung von geräusch-
verursachenden Gewerben Anspruch auf einen intensiven
Schutz erheben könnte, betrachtet werden. In einem
solchen Gebiet wird man daher den Bewohnern, darunter
auch einer privaten Religionsgesellschaft, die ihre gottes-
dienstlichen Handlungen in einem profanen Hause vor-
nimmt, zumuten dürfen, einen gewissen, durch Ge-
Werbebetrieb verursachten Lärm in den Kauf zu nehmen.

Bezüglich der wirtschaftlichen Verhältnisse und Not-
wendigkeiten ist in Betracht zu ziehen, daß die Bestellung
von Autosammelgarage« beim heutigen Automobilver-
kehr einem ausgesprochenen Bedürfnis entspricht. Die
starke Zunahme von Automobilen bedingt auch die Ein-
richtung von zweckmäßigen Räumen für deren Unter-
bringung. Hiebei ist es wirtschaftlicher, Lokale für eine
größere Anzahl von Fahrzeugen zu schaffen, als für
jeden Wagen einen besonderen Raum einzurichten. So-
dann liegt es in der Natur der Sache, daß solche Sam-
melgaragen im Innern der Stadt eingerichtet werden
müssen. Es würde den wirtschaftlichen Verhältnissen
völlig widersprechen, wenn man solche Garagen an die
Peripherie der Stadt, abseits von bewohnten Gebieten,
verweisen wollte.

Indessen hat der Inhaber einer Autosammelgarage
dafür zu sorgen, daß die für die Nachbarschaft lästigen
Einwirkungen, geschehen diese durch Lärm, Ausdunstun-
gen, durch Verkehrserschwernisse oder sonstwie, nach
Möglichkeit vermindert werden. Auch ist es Sache der
lokalen Polizeibehörde, dem Garagebesitzer durch ent-
sprechende Vorschriften diejenigen Verpflichtungen auf-
zuerlegen, die ein Uebermaß der Belästigung ausschlie-
ßen, hiezu wird insbesondere gehören, daß die Wagen
auf der Straße nicht während längerer Zeit stehen
gelassen und dort insbesondere keine Manipulationen
vorgenommen werden, die Lärm verursachen (unnötige
Hornsignale, Ausprobieren der Motoren und dergl.)
oder den Verkehr mehr als nötig benachteiligen oder
gefährden (Reinigen oder Reparieren der Wagen, zu
rasches Ausfahren aus der Garage auf die Straße usw.).

KemMen WerWe« A««h»lzes.
(Korrespondenz.)

Das Mißverhältnis zwischen Randholzpreis und
Schnittwarenerlös zwingt den kalkulierenden Holzhändler
wie den Sägewerkbesitzer mehr wie früher, schon im Walde
das noch stehende Holz auf Wert- und Gebrauchsfähig-
keit zu prüfen und anzusprechen. Zunächst müssen die
geforderten Abmessungen der aus dem Stamme herzu-
stellenden Bauhölzer, dann aber auch der fehlerfreie
äußere Wuchs des einzelnen Stammes berücksichtigt wer-
den. Die innere Beschaffenheit und Tauglichkeit des
Baumes wird sowohl durch die Art des Bodens, auf
dem er gewachsen, als auch durch àe Anzahl verschie-
dener Einflüsse und Umstände bedingt. Auf sandigem,
kieshaltigem, mit guter Erde vermischtem Grunde er-
wachsenes Bauholz ist fester als solches, das auf fettem
Boden gewachsen ist. Stewklüste und Felsen, die mit
fruchtbarer Erde ausgefüllt sind, erzeugen im allgemeinen
das beste Bauholz. Diese Bäume zeichnen sich meist durch
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